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Fachstelle Kindesschutz - Es geht weiter! 

 

Solothurn, 27. Oktober 2008 – Der Regierungsrat hat - auf Antrag des 

Departementes des Innern - beschlossen der Uebernahme der  

Fachstelle Kindesschutz durch die Sozialregion Thal-Gäu zuzustimmen 

und damit definitiv einzuführen. Sie war im Januar 2005 im Rahmen 

eines Pilotprojektes durch den Kanton eröffnet worden. Per 1. Januar 

2009 wird die Fachstelle in die Sozialregion Thal-Gäu eingegliedert 

und durch die Einwohnergemeinden weitergeführt. Kanton und die 

Gesamtheit der Einwohnergemeinden teilen sich die Betriebskosten 

auf. Der Beitrag des Kantons beläuft sich auf jährlich 150'000 

Franken. 

 

Die im Januar 2005 im Rahmen eines Pilotprojektes  eröffnete Fachstelle 

Kindesschutz war eine der Massnahmen, die im Auftrage des Regierungsrates 

zur Verstärkung und Professionalisierung des Kindesschutzes im Kanton 

lanciert worden war. Nach der Pilotphase zeigte sich der Bedarf einer solchen 

Stelle als ausgewiesen. Der Regierungsrat erteilte den Auftrag, das Angebot 

definitiv einzurichten und die Finanzierung aus Fondsmittel abzulösen. 

 

Der Zweckverband Sozialregion Thal-Gäu wird die Trägerschaft der Fachstelle 

übernehmen und den Betrieb leiten. Da die Fachstelle weiterhin sowohl 

Präventionsaufgaben wie auch spezifische Fallarbeit leistet, einigten sich 
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Kanton und der Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) darauf, 

die Betriebskosten gemeinsam zu tragen.  

Der Kanton steuert aus dem ordentlichen Budget  jährlich einen fixen Beitrag 

von Fr. 150'000.— für Präventionsaufgaben bei.  

 

Das Grundangebot wird in einer Leistungsvereinbarung definiert.  

 

 

 

 


